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Hinweise
Die SBB ist bestrebt darin, bei Unternehmen ein fortschrittliches Mobilitätsmanagement zu implementieren. Unser Ziel ist es, Ihnen bei sämtlichen Mobilitätsfragen optimal zur Seite zu stehen und dabei die ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit Ihrer Mobilität im Unternehmen zu erhöhen. Nebst einem Portfolio an Mobilitätsdienstleistungen über alle Verkehrsträger (ÖV, MIV und LV) sind wir gut vernetzt zu Partnern im Bereich der Mobilitäts- und Verkehrsplanung. 

Haftungsausschluss:
Die SBB übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für die Inhalte, Empfehlungen oder Umsetzungsfolgen dieses Musterdokuments. Es ersetzt keine Beratung durch akkreditierte Mobilitätsberater und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder rechtliche Verbindlichkeit. Bei individuellen Fragen oder rechtlichen Unsicherheiten ist fachliche Unterstützung beizuziehen.







MUSTER Richtlinien Geschäftsreisen 
1 Grundlagen

Die Einkaufsabteilung ist zuständig für die wirtschaftliche Beschaffung der externen Dienstleistungen im Zusammenhang mit Geschäftsreisen im In- und Ausland. Die Abteilung XXX ist zuständig für die Buchung der Geschäftsreisen.
2 Anwendungsbereich

Diese Richtlinie gilt für alle Einheiten der Unternehmung bei Geschäftsreisen:
· Abteilung XXX
· Abteilung XYZ
· Ihre Gemeinschaftsunternehmen (50%-50%-Joint Venture) soweit vereinbart

Die Anwendung erstreckt sich auf:
· Bahnreisen
· Flüge
· Hotelübernachtungen
· Mietwagen
3 Ziel und Vorgaben

Diese Richtlinie regelt das Vorgehen bei der Bestellung der nötigen Dienstleistungen bei Geschäftsreisen in der Schweiz und ins Ausland. Ziel der Richtlinie ist die Sicherstellung einer wirtschaftlichen Beschaffung bei gleichzeitiger Minimierung des Bestellaufwandes für die Bedarfsträger. 
4 Reisegenehmigung

Die Planung und Durchführung von Dienstreisen ins Ausland muss mit dem/der jeweils zuständigen Vorgesetzten abgesprochen und von diesem/r genehmigt werden. Der/die jeweilige Linienvorgesetze überprüft diese anhand der formulierten Ziele und prüft ihre Notwendigkeit.

5 Geschäftsreisen innerhalb der Schweiz

Grundsätzlich sollen für Geschäftsreisen die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt werden. 
Für Geschäftsreisen in der Schweiz sind alle Mitarbeitenden berechtigt, im Zug die 1. Klasse zu benützen. Bei Bedarf wird den Mitarbeitenden ein persönliches Halbtaxabonnement zur Verfügung gestellt (Bemerkung: Halbtaxabonnemente müssen auf dem Lohnausweis nicht ausgewiesen werden).
Für Mitarbeitende, die aus geschäftlichen Gründen oft mit der Bahn reisen, kann nach Bedarf ein Generalabonnement ausgestellt werden. (Bemerkung: Wird ein Generalabonnement auch geschäftlich benötigt, erfolgt keine Aufrechnung auf dem Lohnausweis, jedoch muss das Feld „F – Unentgeltliche Beförderung zwischen Wohn- und Arbeitsort" angekreuzt werden.)
6 Geschäftsreisen ins Ausland
Für Geschäftsreisen ins Ausland bis zu sechs Stunden Reisezeit von Hauptabgangs-bahnhöfen in der Schweiz zum Hauptbahnhof der Zieldestination ist die Bahn zu nutzen. Während der Arbeitszeit ist es gemeinhin möglich, die verbrachte Reisezeit in öffentlichen Verkehrsmitteln als Arbeitszeit werten zu lassen.
Flugreisen werden organisiert, wenn die Reisezeit mit dem Zug ab Hauptabgangsbahnhöfen in der Schweiz zum Hauptbahnhof der Zieldestination mehr als 6 Stunden beträgt. In begründeten Ausnahmefällen kann eine Flugreise anstelle einer Zugreise im 6-Stunden Korridor bewilligt werden.

7 Prozesse
7.1 Grundsatz

Bahn- und Flugreisen sowie Hotelübernachtungen und Mietwagenbuchungen bei Geschäftsreisen sind – mit Ausnahme kurzfristiger und dringlicher Reisen – ausschliesslich über die Abteilung XXX zu buchen. Diese sorgt dafür, dass die – unter den jeweils gegebenen Rahmenbedingungen und Vorgaben des Bestellers – wirtschaftlich und nachhaltig optimalste Leistung gebucht wird.

7.2 Bestellabwicklung

Bestellungen sind durch den Mitarbeitenden über SBB Businesstravel online oder über die SBB Mobile App vorzunehmen. Hierfür benötigen sie ein persönliches SwissPass Login à www.swisspass.ch und die Vertragsnummer unseres SBB Businesstravel Accounts. Die Vertragsnummer fragen Sie bitte bei der Abteilung XXX nach. Damit Sie geschäftliche Ticketkäufe über ihre Mobile App vornehmen können, müssen Sie sich in der SBB Mobile App zuerst ausloggen und danach mit ihrem SwissPass Login wieder einloggen.
Bitte verhindern Sie, Privatkäufe des Tickets und anschliessende Spesenabrechnung, da die Daten ansonsten nicht im CO2-Reporting / Emissionsbericht erscheinen und die Firma nicht von einem allfälligen Firmen-Rabatt profitiert.

Für die Buchungen benötigt die Buchungsabteilung die vollständigen Reiseangaben, die persönlichen Angaben der Reisenden sowie den gewünschten Zahlungsmodus für die Belastung der Reisekosten. 
Die Bezahlung erfolgt über die Geschäftskreditkarte, die Kostenstelle oder eine Auftragsnummer. Die Bezahlung der Leistungen kann je nach Buchungsvariante (z.B. Hotelreservierungssystem, BTM, SBB Businesstravel) direkt beim jeweiligen Leistungsträger erfolgen bei entsprechender Rückforderung über die Spesenabrechnung.

Die Buchungsstelle ist von XXX- XXX erreichbar.

8 Controlling und Reporting

Die Prozesse dieser Richtlinie sind zwingend einzuhalten.

Insbesondere die Direktbuchung bei Leistungserbringern (z.B. über Internet) ist nicht zulässig. Regelwidriges Verhalten ist den entsprechenden Vorgesetzten zu melden.

Die Einkaufsabteilung erstellt halbjährlich ein Reporting bezüglich der Einhaltung der Prozesse (Durchsicht der Kreditoren), welches den Geschäftsbereichen / Abteilungen zur Verfügung gestellt wird.
9 Umbuchungen und Annullationen

Bei Änderungen/ Annullationen/ Umbuchungen wenden Sie sich immer an die Buchungs-stelle (E-Mail-Adresse oder Tel. xxx xxx xxx). Alles Notwendige wird dort für Sie erledigt. Haben Sie die Buchung selbst vorgenommen, kontaktieren bitte Sie direkt den Reiseanbieter.

Öffnungszeiten: XXX

Falls Sie jedoch kurz vor der Reise Änderungen ausserhalb der Öffnungszeiten haben oder Sie sich bereits auf der Reise befinden:

· Bitte kontaktieren Sie direkt die entsprechende Bahn- oder Fluggesellschaft, das gebuchte Hotel und/oder die Autovermietstelle.

· Wichtig: Informieren Sie unsere Buchungsabteilung über jegliche Änderung.
10 Spesen
10.1 Definition des Spesenbegriffs

Als Spesen im Sinne dieses Reglements gelten jene Auslagen, welche den Mitarbeitenden durch die unmittelbare Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit im Interesse des Arbeitgebers entstehen. Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet, ihre Spesen möglichst tief zu halten. Auslagen, die für die Arbeitsausführung nicht notwendig sind, werden von der Firma nicht übernommen. 

Im Wesentlichen werden folgende geschäftlich bedingte Auslagen ersetzt:

· Fahrtkosten 
· Verpflegungs- und Übernachtungskosten 
· Übrige Geschäftsauslagen

10.2 Dienstfahrten mit privatem Motorfahrzeug/Taxis

Grundsätzlich sind die öffentlichen Verkehrsmittel zu benützen. Die Kosten für den Gebrauch des privaten Motorfahrzeuges/Taxis für eine Geschäftsreise werden nur dann vergütet, wenn durch deren Benützung eine wesentliche Zeit- und/oder Kostenersparnis resultiert bzw. die Verwendung der öffentlichen Verkehrsmittel unzumutbar ist. Wird trotz guter öffentlicher Verkehrsverbindungen das eigene Fahrzeug/Taxi benützt, werden nur die Kosten des öffentlichen Verkehrsmittels vergütet. Die Kilometer-Entschädigung beträgt CHF 0.40.

10.3 Verpflegungs- und Übernachtungskosten
10.3.1.   Auswärtige Verpflegung

Muss ein/e Mitarbeiter/in eine Geschäftsreise antreten oder ist er/sie aus anderen Gründen gezwungen, sich ausserhalb seines/ihres Arbeitsplatzes bzw. üblichen Einsatzgebietes zu verpflegen, hat er/sie Anspruch auf Vergütung der effektiven Auslagen. Dabei sollen folgende Richtwerte nicht überschritten werden:

· Mittagessen CHF 30.00
· Nachtessen (bei Übernachtung oder Rückkehr nach 20.00 Uhr) CHF 35.00

Bei Aussendienst-Mitarbeitenden, die mehrheitlich auswärts tätig waren und eine Mittagessensentschädigung erhalten haben, wird im Lohnausweis ein entsprechender Hinweis angebracht.

10. 3.2.   Geschäftsessen

Geschäftsessen mit Geschäftspartnern bzw. Arbeitslunches mit Mitarbeitenden werden nach Möglichkeit mit der Geschäftskreditkarte bezahlt. Ansonsten werden die Auslagen gegen Beleg vergütet.

10. 3.3.  Hotelkosten

Für Übernachtungen sind in der Regel Mittelklassehotels zu wählen. Ausnahmsweise kann, sofern es durch das Geschäftsinteresse bedingt ist, ein Hotel einer höheren Preiskategorie gewählt werden.
Auswärtige Übernachtungen sind berechtigt, wenn bei mehr als 1 Stunde Reisezeit (Bahn) oder 40 km (Auto) der Zielort nach 22.00 Uhr erreicht würde, ausserdem wenn an zwei oder mehr aufeinanderfolgenden Tagen an Orten gearbeitet wird, die entsprechend weit vom Dienstort entfernt liegen.
Entschädigt werden die effektiven Hotelkosten (bis max. CHF 200.00 pro Übernachtung) gemäss Originalbeleg, wobei allfällige Privatauslagen (z.B. Privattelefone) von der Hotelrechnung in Abzug zu bringen sind.

Bei privater Übernachtung bei Freunden usw. werden die effektiven Kosten bis max. CHF 80.00 für ein Geschenk an den Gastgeber vergütet.
Längere Geschäftsreisen und höhere Spesenauslagen sind im Voraus mit dem Bereichsleiter abzusprechen und bewilligen zu lassen.

10.3.4 Gäste und Privatpersonen

Für die Erstattung von durch Gäste verursachten Transportkosten, Hotelaufenthalten, Verpflegungskosten usw. gelten die gleichen Bestimmungen wie für die Mitarbeitenden.

